
485 (91 %) der 535 Fälle mit Angabe eines Infek
tionsortes in Deutschland ist dieser auch der Kreis 
des Wohnortes. Dieser Anteil ist vergleichbar mit 
dem der Vorjahre (2024: 92 % und 2023: 93 %).

Im Jahr 2025 lagen bei 511 Erkrankten (73,7 %) An-
gaben zur möglichen Infektionsquelle vor. Davon 
gaben 369 Fälle (72,2 %) einen Zeckenstich an, fünf 
Fälle (1,0 %) Rohmilchverzehr und zehn Fälle (2,0 %) 
sowohl einen Zeckenstich als auch Rohmilchver-
zehr. Bei 127 Fällen (24,9 %) wurden weder Zecken-
stiche noch der Verzehr von Rohmilch während des 
Expositionszeitraums angegeben. Der überwiegen-
de Teil der FSME-Erkrankungen wird demnach 
durch Zeckenstiche übertragen, wobei etwa ein 
Viertel der Erkrankten den Stich vermutlich nicht 
bemerkte. Ein kleiner Anteil der Erkrankungen 
könnte möglicherweise mit dem Verzehr infizierter 
Milch in Zusammenhang stehen. Seit Beginn der 
FSME-Erfassung gemäß IfSG im Jahr 2001 wurde 
erstmals im Jahr 2016 eine FSME-Erkrankung 
durch den Verzehr infizierter Ziegenmilch (verzehrt 
als Milch und Frischkäse) in Baden-Württemberg 
nachgewiesen. Im Jahr 2017 wurde eine weitere 
Häufung mit insgesamt acht FSME-Erkrankungen 
bei Personen, die Ziegenrohmilch getrunken hat-
ten, an das RKI übermittelt. Die Rohmilchproben 
waren negativ für das Virus, aber es wurden FSME-
Antikörper bei einer der Ziegen nachgewiesen. Bei 
keiner Person wurden ZNS-Symptome angegeben, 
jedoch wurde eine Person hospitalisiert. Im Jahr 
2022 gab es mit fünf Fällen erneut eine Häufung im 
Zusammenhang mit dem Verzehr von Ziegenroh-
milch. Vier der Fälle erkrankten symptomatisch, da-
runter zwei Personen mit ZNS-Symptomen. Beide 
wurden hospitalisiert und eine der Personen wurde 
intensivstationär behandelt. Bei drei Ziegen konn-
ten FSME-Antikörper nachgewiesen werden.

Aktuelle Änderungen im Jahr 2026
Insgesamt sind aktuell 185 Kreise als FSME-Risiko-
gebiete ausgewiesen (s. Abb. 3 und Tab. 1):

	▶ 95 von 96 Kreisen in Bayern (unverändert)
	▶ 43 von 53 Kreisen in Baden-Württemberg  

(unverändert)
	▶ 13 von 23 Kreisen in Thüringen (unverändert)
	▶ 10 von 26 Kreisen in Hessen (unverändert)

Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens 
einem der 20 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 – 2025 im Kreis ODER in der Kreisregion (bestehend aus dem 
betreffenden Kreis plus allen angrenzenden Kreisen) signifikant (p < 0,05) höher liegt als die bei einer Inzidenz von einer 
Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl. 

Kreise, die im Jahr 2026 neu als Risikogebiet ausgewiesen werden: LK Nordsachsen, SK Halle (Saale)

Kein Risikogebiet 
Kreise, die in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen keine Risikogebiete sind: Baden-Württemberg: SK Heilbronn; 
Bayern: SK Schweinfurt; Sachsen: SK Leipzig, LK Leipzig 

Abb. 3 | FSME-Risikogebiete in Deutschland

(Basis: dem RKI übermittelte FSME-Erkrankungen in den Jahren 2002 – 2025 mit genanntem Infektionsort in einem Kreis in 
Deutschland, n = 8.411; Stand: 15.1.2026); s. Tab. 1 für namentliche Angaben der Stadt- und Landkreise

6Epidemiologisches Bulletin 9 | 2026 26. Februar 2026 7Epidemiologisches Bulletin 9 | 2026 26. Februar 2026


